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Buch 4
Familienrecht

Abschnitt 1
Bürgerliche Ehe

Titel 1
Verlöbnis

§ 1297 Unklagbarkeit, Nichtigkeit eines
Strafversprechens

(1) Aus einem Verlöbnis kann nicht auf Einge-
hung der Ehe geklagt werden.

(2) Das Versprechen einer Strafe für den Fall,
dass die Eingehung der Ehe unterbleibt, ist
nichtig.

§ 1298 Ersatzpflicht bei Rücktritt

(1) Tritt ein Verlobter von dem Verlöbnis
zurück, so hat er dem anderen Verlobten
und dessen Eltern sowie dritten Personen,
welche anstelle der Eltern gehandelt haben,
den Schaden zu ersetzen, der daraus entstan-
den ist, dass sie in Erwartung der Ehe Auf-
wendungen gemacht haben oder Verbind-
lichkeiten eingegangen sind. Dem anderen
Verlobten hat er auch den Schaden zu erset-
zen, den dieser dadurch erleidet, dass er in
Erwartung der Ehe sonstige sein Vermögen
oder seine Erwerbsstellung berührende Maß-
nahmen getroffen hat.

(2) Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen,
als die Aufwendungen, die Eingehung der
Verbindlichkeiten und die sonstigen Maßnah-
men den Umständen nach angemessen wa-
ren.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn ein
wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt.

§ 1299 Rücktritt aus Verschulden des
anderen Teils

Veranlasst ein Verlobter den Rücktritt des
anderen durch ein Verschulden, das einen
wichtigen Grund für den Rücktritt bildet, so
ist er nachMaßgabe des § 1298 Abs. 1, 2 zum
Schadensersatz verpflichtet.

§ 1300 (weggefallen)

§ 1301 Rückgabe der Geschenke

Unterbleibt die Eheschließung, so kann jeder
Verlobte von dem anderen die Herausgabe
desjenigen, was er ihm geschenkt oder zum
Zeichen des Verlöbnisses gegeben hat, nach
den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Im
Zweifel ist anzunehmen, dass die Rückforde-
rung ausgeschlossen sein soll, wenn das Ver-
löbnis durch den Tod eines der Verlobten
aufgelöst wird.

§ 1302 Verjährung

Die Verjährungsfrist der in den §§ 1298
bis 1301 bestimmten Ansprüche beginnt
mit der Auflösung des Verlöbnisses.

Titel 2
Eingehung der Ehe

Untertitel 1
Ehefähigkeit

§ 1303 Ehemündigkeit

(1) Eine Ehe soll nicht vor Eintritt der Voll-
jährigkeit eingegangen werden.

(2) Das Familiengericht kann auf Antrag von
dieser Vorschrift Befreiung erteilen, wenn der
Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet
hat und sein künftiger Ehegatte volljährig ist.

(3) Widerspricht der gesetzliche Vertreter des
Antragstellers oder ein sonstiger Inhaber der
Personensorge dem Antrag, so darf das Fa-
miliengericht die Befreiung nur erteilen, wenn
der Widerspruch nicht auf triftigen Gründen
beruht.

(4) Erteilt das Familiengericht die Befreiung
nach Absatz 2, so bedarf der Antragsteller zur
Eingehung der Ehe nicht mehr der Einwil-
ligung des gesetzlichen Vertreters oder eines
sonstigen Inhabers der Personensorge.

§ 1304 Geschäftsunfähigkeit

Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht
eingehen.

§ 1305 (weggefallen)
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Untertitel 2
Eheverbote

§ 1306 Bestehende Ehe oder Lebens-
partnerschaft

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden,
wenn zwischen einer der Personen, die die
Ehe miteinander eingehen wollen, und einer
dritten Person eine Ehe oder eine Lebenspart-
nerschaft besteht.

§ 1307 Verwandtschaft
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwi-
schen Verwandten in gerader Linie sowie
zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Ge-
schwistern. Dies gilt auch, wenn das Ver-
wandtschaftsverhältnis durch Annahme als
Kind erloschen ist.

§ 1308 Annahme als Kind
(1) Eine Ehe soll nicht geschlossen werden
zwischen Personen, deren Verwandtschaft im
Sinne des § 1307 durch Annahme als Kind
begründet worden ist. Dies gilt nicht, wenn
das Annahmeverhältnis aufgelöst worden ist.
(2) Das Familiengericht kann auf Antrag von
dieser Vorschrift Befreiung erteilen, wenn
zwischen dem Antragsteller und seinem künf-
tigen Ehegatten durch die Annahme als Kind
eine Verwandtschaft in der Seitenlinie be-
gründet worden ist. Die Befreiung soll versagt
werden, wenn wichtige Gründe der Einge-
hung der Ehe entgegenstehen.

Untertitel 3
Ehefähigkeitszeugnis

§ 1309 Ehefähigkeitszeugnis für
Ausländer

(1) Wer hinsichtlich der Voraussetzungen der
Eheschließung vorbehaltlich des Artikels 13
Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche ausländischem Recht un-
terliegt, soll eine Ehe nicht eingehen, bevor er
ein Zeugnis der inneren Behörde seines Hei-
matstaats darüber beigebracht hat, dass der
Eheschließung nach dem Recht dieses Staates
kein Ehehindernis entgegensteht. Als Zeugnis
der inneren Behörde gilt auch eine Beschei-

nigung, die von einer anderen Stelle nach
Maßgabe eines mit dem Heimatstaat des
Betroffenen geschlossenen Vertrags erteilt
ist. Das Zeugnis verliert seine Kraft, wenn
die Ehe nicht binnen sechs Monaten seit
der Ausstellung geschlossen wird; ist in
dem Zeugnis eine kürzere Geltungsdauer an-
gegeben, ist diese maßgebend.

(2) Von dem Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1
kann der Präsident des Oberlandesgerichts, in
dessen Bezirk das Standesamt, bei dem die
Eheschließung angemeldet worden ist, sei-
nen Sitz hat, Befreiung erteilen. Die Befreiung
soll nur Staatenlosen mit gewöhnlichem Auf-
enthalt im Ausland und Angehörigen solcher
Staaten erteilt werden, deren Behörden keine
Ehefähigkeitszeugnisse im Sinne des Absat-
zes 1 ausstellen. In besonderen Fällen darf sie
auch Angehörigen anderer Staaten erteilt
werden. Die Befreiung gilt nur für die Dauer
von sechs Monaten.

Untertitel 4
Eheschließung

§ 1310 Zuständigkeit des Standes-
beamten, Heilung fehlerhafter
Ehen

(1) Die Ehe wird nur dadurch geschlossen,
dass die Eheschließenden vor dem Standes-
beamten erklären, die Ehe miteinander ein-
gehen zu wollen. Der Standesbeamte darf
seine Mitwirkung an der Eheschließung nicht
verweigern, wenn die Voraussetzungen der
Eheschließung vorliegen; er muss seine Mit-
wirkung verweigern, wenn offenkundig ist,
dass die Ehe nach § 1314 Abs. 2 aufhebbar
wäre.

(2) Als Standesbeamter gilt auch, wer, ohne
Standesbeamter zu sein, das Amt eines Stan-
desbeamten öffentlich ausgeübt und die Ehe
in das Eheregister eingetragen hat.

(3) Eine Ehe gilt auch dann als geschlossen,
wenn die Ehegatten erklärt haben, die Ehe
miteinander eingehen zu wollen, und
1. der Standesbeamte die Ehe in das Ehe-

register eingetragen hat,
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2. der Standesbeamte im Zusammenhang
mit der Beurkundung der Geburt eines
gemeinsamen Kindes der Ehegatten einen
Hinweis auf die Eheschließung in das Ge-
burtenregister eingetragen hat oder

3. der Standesbeamte von den Ehegatten
eine familienrechtliche Erklärung, die zu
ihrer Wirksamkeit eine bestehende Ehe
voraussetzt, entgegengenommen hat
und den Ehegatten hierüber eine in
Rechtsvorschriften vorgesehene Beschei-
nigung erteilt worden ist

und die Ehegatten seitdem zehn Jahre oder
bis zum Tode eines der Ehegatten, mindes-
tens jedoch fünf Jahre, als Ehegatten mit-
einander gelebt haben.

§ 1311 Persönliche Erklärung

Die Eheschließenden müssen die Erklärungen
nach § 1310 Abs. 1 persönlich und bei gleich-
zeitiger Anwesenheit abgeben. Die Erklärun-
gen können nicht unter einer Bedingung oder
Zeitbestimmung abgegeben werden.

§ 1312 Trauung

Der Standesbeamte soll bei der Eheschlie-
ßung die Eheschließenden einzeln befragen,
ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen,
und, nachdem die Eheschließenden diese Fra-
ge bejaht haben, aussprechen, dass sie nun-
mehr kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene
Eheleute sind. Die Eheschließung kann in
Gegenwart von einem oder zwei Zeugen er-
folgen, sofern die Eheschließenden dies wün-
schen.

Titel 3
Aufhebung der Ehe

§ 1313 Aufhebung durch richterliche
Entscheidung

Eine Ehe kann nur durch richterliche Entschei-
dung auf Antrag aufgehoben werden. Die Ehe
ist mit der Rechtskraft der Entscheidung auf-
gelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die
Aufhebung begehrt werden kann, ergeben
sich aus den folgenden Vorschriften.

§ 1314 Aufhebungsgründe

(1) Eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn
sie entgegen den Vorschriften der §§ 1303,
1304, 1306, 1307, 1311 geschlossen worden
ist.

(2) Eine Ehe kann ferner aufgehoben werden,
wenn
1. ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im

Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorü-
bergehender Störung der Geistestätigkeit
befand;

2. ein Ehegatte bei der Eheschließung nicht
gewusst hat, dass es sich um eine Ehe-
schließung handelt;

3. ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe durch
arglistige Täuschung über solche Umstän-
de bestimmt worden ist, die ihn bei Kennt-
nis der Sachlage und bei richtiger Würdi-
gung des Wesens der Ehe von der Einge-
hung der Ehe abgehalten hätten; dies gilt
nicht, wenn die Täuschung Vermögensver-
hältnisse betrifft oder von einem Dritten
ohne Wissen des anderen Ehegatten ver-
übt worden ist;

4. ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe wi-
derrechtlich durch Drohung bestimmt wor-
den ist;

5. beide Ehegatten sich bei der Eheschlie-
ßung darüber einig waren, dass sie keine
Verpflichtung gemäß § 1353 Abs. 1 be-
gründen wollen.

§ 1315 Ausschluss der Aufhebung

(1) Eine Aufhebung der Ehe ist ausgeschlos-
sen
1. bei Verstoß gegen § 1303, wenn die Vo-

raussetzungen des § 1303 Abs. 2 bei der
Eheschließung vorlagen und das Familien-
gericht, solange der Ehegatte nicht voll-
jährig ist, die Eheschließung genehmigt
oder wenn der Ehegatte, nachdem er voll-
jährig geworden ist, zu erkennen gegeben
hat, dass er die Ehe fortsetzen will (Be-
stätigung);

2. bei Verstoß gegen § 1304, wenn der Ehe-
gatte nach Wegfall der Geschäftsunfähig-
keit zu erkennen gegeben hat, dass er die
Ehe fortsetzen will (Bestätigung);
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3. im Falle des § 1314 Abs. 2 Nr. 1, wenn der
Ehegatte nach Wegfall der Bewusstlosig-
keit oder der Störung der Geistestätigkeit
zu erkennen gegeben hat, dass er die Ehe
fortsetzen will (Bestätigung);

4. in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 2 bis 4,
wenn der Ehegatte nach Entdeckung des
Irrtums oder der Täuschung oder nach
Aufhören der Zwangslage zu erkennen
gegeben hat, dass er die Ehe fortsetzen
will (Bestätigung);

5. in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 5,
wenn die Ehegatten nach der Eheschlie-
ßung als Ehegatten miteinander gelebt
haben.

Die Bestätigung eines Geschäftsunfähigen ist
unwirksam. Die Bestätigung eines Minderjäh-
rigen bedarf bei Verstoß gegen § 1304 und im
Falle des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 der Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters; verweigert der
gesetzliche Vertreter die Zustimmung ohne
triftige Gründe, so kann das Familiengericht
die Zustimmung auf Antrag des Minderjäh-
rigen ersetzen.
(2) Eine Aufhebung der Ehe ist ferner aus-
geschlossen
1. bei Verstoß gegen § 1306, wenn vor der

Schließung der neuen Ehe die Scheidung
oder Aufhebung der früheren Ehe oder die
Aufhebung der Lebenspartnerschaft aus-
gesprochen ist und dieser Ausspruch nach
der Schließung der neuen Ehe rechtskräf-
tig wird;

2. bei Verstoß gegen § 1311, wenn die Ehe-
gatten nach der Eheschließung fünf Jahre
oder, falls einer von ihnen vorher verstor-
ben ist, bis zu dessen Tode, jedoch min-
destens drei Jahre als Ehegatten miteinan-
der gelebt haben, es sei denn, dass bei
Ablauf der fünf Jahre oder zur Zeit des
Todes die Aufhebung beantragt ist.

§ 1316 Antragsberechtigung
(1) Antragsberechtigt
1. sind bei Verstoß gegen die §§ 1303, 1304,

1306, 1307, 1311 sowie in den Fällen des
§ 1314 Abs. 2 Nr. 1 und 5 jeder Ehegatte,
die zuständige Verwaltungsbehörde und
in den Fällen des § 1306 auch die dritte
Person. Die zuständige Verwaltungs-

behörde wird durch Rechtsverordnung
der Landesregierungen bestimmt. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung
nach Satz 2 durch Rechtsverordnung auf
die zuständigen obersten Landesbehörden
übertragen;

2. ist in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 2
bis 4 der dort genannte Ehegatte.

(2) Der Antrag kann für einen geschäftsunfä-
higen Ehegatten nur von seinem gesetzlichen
Vertreter gestellt werden. In den übrigen Fäl-
len kann ein minderjähriger Ehegatte den
Antrag nur selbst stellen; er bedarf dazu nicht
der Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters.

(3) Bei Verstoß gegen die §§ 1304, 1306,
1307 sowie in den Fällen des § 1314 Abs. 2
Nr. 1 und 5 soll die zuständige Verwaltungs-
behörde den Antrag stellen, wenn nicht die
Aufhebung der Ehe für einen Ehegatten oder
für die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder
eine so schwere Härte darstellen würde, dass
die Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmswei-
se geboten erscheint.

§ 1317 Antragsfrist

(1) Der Antrag kann in den Fällen des § 1314
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 nur binnen eines Jahres
gestellt werden. Die Frist beginnt mit der
Entdeckung des Irrtums oder der Täuschung
oder mit dem Aufhören der Zwangslage; für
den gesetzlichen Vertreter eines geschäfts-
unfähigen Ehegatten beginnt die Frist jedoch
nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ihm die
den Fristbeginn begründenden Umstände be-
kannt werden, für einen minderjährigen Ehe-
gatten nicht vor dem Eintritt der Volljährig-
keit. Auf den Lauf der Frist sind die §§ 206,
210 Abs. 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(2) Hat der gesetzliche Vertreter eines ge-
schäftsunfähigen Ehegatten den Antrag nicht
rechtzeitig gestellt, so kann der Ehegatte
selbst innerhalb von sechs Monaten nach
dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit den
Antrag stellen.

(3) Ist die Ehe bereits aufgelöst, so kann der
Antrag nicht mehr gestellt werden.
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§ 1318 Folgen der Aufhebung

(1) Die Folgen der Aufhebung einer Ehe be-
stimmen sich nur in den nachfolgend genann-
ten Fällen nach den Vorschriften über die
Scheidung.

(2) Die §§ 1569 bis 1586b finden entspre-
chende Anwendung
1. zugunsten eines Ehegatten, der bei Ver-

stoß gegen die §§ 1303, 1304, 1306, 1307
oder § 1311 oder in den Fällen des § 1314
Abs. 2 Nr. 1 oder 2 die Aufhebbarkeit der
Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt
hat oder der in den Fällen des § 1314
Abs. 2 Nr. 3 oder 4 von dem anderen
Ehegatten oder mit dessen Wissen ge-
täuscht oder bedroht worden ist;

2. zugunsten beider Ehegatten bei Verstoß
gegen die §§ 1306, 1307 oder § 1311,
wenn beide Ehegatten die Aufhebbarkeit
kannten; dies gilt nicht bei Verstoß gegen
§ 1306, soweit der Anspruch eines Ehe-
gatten auf Unterhalt einen entsprechen-
den Anspruch der dritten Person beein-
trächtigen würde.

Die Vorschriften über den Unterhalt wegen
der Pflege oder Erziehung eines gemein-
schaftlichen Kindes finden auch insoweit ent-
sprechende Anwendung, als eine Versagung
des Unterhalts im Hinblick auf die Belange
des Kindes grob unbillig wäre.

(3) Die §§ 1363 bis 1390 und 1587 finden
entsprechende Anwendung, soweit dies nicht
im Hinblick auf die Umstände bei der Ehe-
schließung oder bei Verstoß gegen § 1306 im
Hinblick auf die Belange der dritten Person
grob unbillig wäre.

(4) Die §§ 1568a und 1568b finden entspre-
chende Anwendung; dabei sind die Umstän-
de bei der Eheschließung und bei Verstoß
gegen § 1306 die Belange der dritten Person
besonders zu berücksichtigen.

(5) § 1931 findet zugunsten eines Ehegatten,
der bei Verstoß gegen die §§ 1304, 1306,
1307 oder § 1311 oder im Falle des § 1314
Abs. 2 Nr. 1 die Aufhebbarkeit der Ehe bei der
Eheschließung gekannt hat, keine Anwen-
dung.

Titel 4
Wiederverheiratung nach

Todeserklärung

§ 1319 Aufhebung der bisherigen Ehe
(1) Geht ein Ehegatte, nachdem der andere
Ehegatte für tot erklärt worden ist, eine neue
Ehe ein, so kann, wenn der für tot erklärte
Ehegatte noch lebt, die neue Ehe nur dann
wegen Verstoßes gegen § 1306 aufgehoben
werden, wenn beide Ehegatten bei der Ehe-
schließung wussten, dass der für tot erklärte
Ehegatte im Zeitpunkt der Todeserklärung
noch lebte.
(2) Mit der Schließung der neuen Ehe wird die
frühere Ehe aufgelöst, es sei denn, dass beide
Ehegatten der neuen Ehe bei der Eheschlie-
ßung wussten, dass der für tot erklärte Ehe-
gatte im Zeitpunkt der Todeserklärung noch
lebte. Sie bleibt auch dann aufgelöst, wenn
die Todeserklärung aufgehoben wird.

§ 1320 Aufhebung der neuen Ehe
(1) Lebt der für tot erklärte Ehegatte noch, so
kann unbeschadet des § 1319 sein früherer
Ehegatte die Aufhebung der neuen Ehe be-
gehren, es sei denn, dass er bei der Eheschlie-
ßung wusste, dass der für tot erklärte Ehe-
gatte zum Zeitpunkt der Todeserklärung noch
gelebt hat. Die Aufhebung kann nur binnen
eines Jahres begehrt werden. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Ehegatte
aus der früheren Ehe Kenntnis davon erlangt
hat, dass der für tot erklärte Ehegatte noch
lebt. § 1317 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 gilt ent-
sprechend.
(2) Für die Folgen der Aufhebung gilt § 1318
entsprechend.

§§ 1321 bis 1352 (weggefallen)

Titel 5
Wirkungen der Ehe im Allgemeinen

§ 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft
(1) Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen.
Die Ehegatten sind einander zur ehelichen
Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen
füreinander Verantwortung.
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